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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Kemmerich (FDP) 

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Technologie

1000-Dächer-Programm

Die Kleine Anfrage 2167 vom 23. Februar 2012 hat folgenden Wortlaut:

Mit dem 1000-Dächer-Programm werden seit Juli 2010 Kommunen, gemeinnützige Organisationen und 
Kirchen bei Investitionen in Solaranlagen mit bis zu 40 Prozent der Investitionssumme, maximal aber mit 
100 000 Euro, unterstützt.

Ich frage die Landesregierung:

1.	 Welche Mittel sind bisher für das gesamte 1000-Dächer-Programm seit seiner Einrichtung im jeweiligen 
Haushaltsjahr vorgesehen gewesen?

2.	 In welcher Höhe wurden sie bisher in den einzelnen Haushaltsjahren abgerufen?

3.	 Wie viele Anträge wurden in den einzelnen Haushaltsjahren bisher gestellt?

4.	 Wer stellte die Anträge auf Förderung durch das 1000-Dächer-Programm (bitte einzeln mit der jeweili-
gen Projektgröße und Investitionsvolumen auflisten)?

5.	 Welche Anträge wurden mit welchem Prozentsatz bewilligt?

6.	 Welche Anträge wurden mit welcher Begründung abgelehnt?

7.	 Welche nominale Gesamtleistung kann mit den durch die Förderung unterstützten Solarzellen erreicht 
werden?

8.	 Welche tatsächliche Gesamtleistung kann mit den durch die Förderung unterstützten Solarzellen erreicht 
werden?

9.	 Weshalb sieht die Landesregierung eine zusätzliche Förderung für Solarzellen als notwendig an, obwohl 
bereits eine Förderung über das Erneuerbare-Energien-Gesetz erfolgt? Wie begründet sie ihre Auffas-
sung?

10.	Liegen der Landesregierung Kenntnisse darüber vor, woher die geförderten Solarzellen beziehungswei-
se die geförderten Montageleistungen stammen?
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Das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie hat die Kleine Anfrage namens der 
Landesregierung mit Schreiben vom 26. März 2012 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:
Die Förderrichtlinie zum 1000-Dächer-Photovoltaik-Programm ist seit Juli 2010 in Kraft. Dafür sind bisher 
folgende Mittel, einschließlich Verpflichtungsermächtigungen (VE), vorgesehen gewesen:

Haushaltsjahr 2010	 Ansatz	 VE 2011	 VE 2012	 VE 2013
	 2 Millionen Euro	 1,5 Millionen Euro	 1,5 Millionen Euro	 1,5 Millionen Euro

Haushaltsjahr 2011	 Ansatz	 VE 2012	 VE 2013	 VE 2014
	 2,26 Millionen Euro	 0,85 Millionen Euro	 0,85 Millionen Euro	 0,85 Millionen Euro

Haushaltsjahr 2012	 Ansatz	 VE 2013	 VE 2014	 VE 2015
	 1,69 Millionen Euro	 0,29 Millionen Euro	 0,13 Millionen Euro	 0

Zu 2.:
Im Jahr 2010 wurden 0,27 Millionen Euro abgerufen und ausgezahlt, im Jahr 2011 waren es 1,85 Millio-
nen Euro.

Zu 3.:
Im Jahr 2010 sind 156 Anträge gestellt worden, im Jahr 2011 waren es 97.

Zu 4.:
Siehe anliegende Tabelle.

Zu 5.:
Es wurden sechs Anträge mit einem Fördersatz von 40 Prozent bewilligt, die die Voraussetzungen nach Zif-
fer 5.4 Satz 2 f. der Förderrichtlinie erfüllt haben.
Alle anderen Bewilligungen wurden mit einem Fördersatz von 20 Prozent (Ziffer 5.4 Satz 1 der Förderricht-
linie) oder auch weniger ausgesprochen. Im Einzelnen siehe dazu anliegende Tabelle.

Zu 6.:
Es wurden Anträge abgelehnt, bei denen die Fördervoraussetzungen nicht erfüllt waren. Die folgende Auf-
stellung nennt die Ablehnungsgründe und die Anzahl der auf die jeweiligen Gründe entfallenden Anträge.

Ablehnungsjahr

Ablehnungsgrund 2010 2011 2012 Gesamtergebnis

Nicht förderfähig 2 1 10 13
Nicht förderwürdig   1 1
Vorbeginn   1 1
Gesamtergebnis 2 3 10 15

Quelle Thüringer Aufbaubank/Treasury/R. Großmann

Zu 7.:
Angaben über die Nominalleistung der jeweils geförderten Module liegen nicht vor. Es können lediglich An-
gaben über die maximal installierte Leistung gemacht werden. So sind bisher Förderanträge für die Instal-
lation von Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 7 900 kWp bewilligt worden.

Zu 8.:
Wie hoch der Stromertrag ist, den die Solarmodule während ihrer Betriebsdauer erbringen, wird vom Zu-
wendungsgeber nicht erfasst.

Zu 9.:
Wesentliches Ziel des 1000-Dächer-Programms ist die Unterstützung von Kommunen, kommunalen Unter-
nehmen, gemeinnützigen Organisationen, Vereinen, Energiegenossenschaften und Kirchen bei Investitio-
nen in Photovoltaik-Anlagen. Diesen Einrichtungen fällt es aus finanziellen Gründen besonders schwer, in 



Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode	 Drucksache 5/4255

3

erneuerbare Energieanlagen zu investieren. Solche Investitionen sind aber gerade deshalb wichtig, weil sie 
eine außerordentliche Vorbildwirkung ausstrahlen und eine hohe Öffentlichkeitswirksamkeit haben.

Die Investitionsförderung des 1000-Dächer-Programms ist nicht mit der Zielsetzung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes, erneuerbare Energien in das Stromversorgungssystem zu integrieren, vergleichbar.

Zu 10.:
Die Landesregierung hat Kenntnis darüber, welche Unternehmen die geförderten Photovoltaikmodule her-
gestellt haben, aber nicht woher die Module stammen. Die Montageleistungen stammen in der Regel von 
Unternehmen, die je nach vorgeschriebenem Auswahlverfahren von den Zuwendungsempfängern ausge-
wählt werden.

Machnig
Minister

Anlagen*) 

*)	 Hinweis:
	 Auf den Abdruck der Anlagen wurde verzichtet. Ein Exemplar mit Anlagen erhielten jeweils die Fraktionen und die 

Landtagsbibliothek. Des Weiteren können sie im Landtagsinformationssystem unter der oben genannten Drucksa-
chennummer sowie im Internet unter der Adresse: www.parldok.thueringen.de eingesehen werden.
























